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Beschlussentwurf zu B 2.60: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 21.08.2015 eingegangene Stellungnahme 
B 2.60 wie folgt zu entscheiden: 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass der Einwender verschiedene Planungsebenen durchmischt. Es handelt sich nicht, 
wie der Einwender häufiger anführt, um die Aufstellung eines Regionalplanes, sondern um die Neu-Aufstellung 
von Bebauungsplänen zur Feinsteuerung von Windenergieanlagen innerhalb bestehender Konzentrationszonen 
auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Die Aufstellung der Bebauungspläne liegt in der kommunalen Pla-
nungshoheit der Städte Rheinbach und Meckenheim, die sich im Rhein-Sieg-Kreis befinden und nicht in Mett-
mann (s. S. 20; S. 34). 

Der Einwender nimmt in seiner Stellungnahme u.a. Bezug auf einen Umweltbericht, der offensichtlich im Zusam-
menhang mit einer Potentialflächenanalyse im Rahmen des Regionalplan-Entwurfes Düsseldorf erstellt wurde. 
Aus den weiteren Ausführungen, insbesondere zum Artenschutz, ist nicht ersichtlich, inwieweit sich diese auf die 
Neuaufstellung der Bebauungspläne Rheinbach Nr. 65 „Bremeltal“ und Meckenheim Nr. 117 a einschließlich des 
Umweltberichtes und insbesondere auf das, im Rahmen dieser Bebauungspläne erarbeitete Artenschutzrechtli-
che Gutachten bezieht. 

Der Einwender geht teilweise von falschen Voraussetzungen aus, so liegen die Geltungsbereiche der beiden 
Bebauungspläne nicht in einem Landschaftsschutzgebiet (S. 37, Absatz 2 ist nicht nachvollziehbar) und die bei-
den rechtskräftigen Bebauungspläne aus dem Jahr 2004 (Rheinbach Nr. 65 – Bremeltal und Meckenheim Nr. 
117 „Auf dem Höchst“) setzten sehr wohl eine Beschränkung der Gesamthöhe von Windenergieanlagen - näm-
lich – 50 m, fest. Dies streitet der Einwender jedoch auf Seite 41 seiner „Gutachterlichen Stellungnahme“ wieder 
ab (siehe Punkt E. Wirtschaftliche Überlegungen und Höhenbegrenzung, S. 41). 
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Soweit sich aus den Ausführungen der „Gutachterlichen Stellungnahme“ und Einwendungen abwägungsrelevan-
te Sachverhalte ergeben, die die Aufstellung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 65 „Bremeltal“ – Neuaufstel-
lung betreffen, werden diese nachfolgend dargelegt.  

 

zu A. 1. Klimaschutzgesetzt NRW und KlimaSchPlan NRW - Klarstellung 

Bei der Energiewende handelt es sich um ein bundes- und landespolitisches Ziel, das den Ausbau erneuerbarer 
Energien, wozu auch die Windenergie zählt, vorsieht und an der sich jede Kommune zu beteiligen hat. Die Stadt 
Rheinbach möchte dem Ziel gerecht werden und im Sinne einer rechtssicheren Planung der Windenergie sub-
stantiell Raum verschaffen. 

Für die Stadt Rheinbach besteht die Möglichkeit die Windenergie räumlich durch die Ausweisung von Konzentra-
tionszonen für die Windenergie im Flächennutzungsplan und ggf. durch weitere Feinsteuerung im Bebauungs-
plan an einer oder mehreren Stellen im Gemeindegebiet zu konzentrieren und dadurch einen Ausschluss der 
Windenergie im übrigen Gemeindegebiet zu bewirken. Sofern von diesem Instrument Gebrauch gemacht wird, 
muss der Windenergienutzung substantiell Raum verschafft werden.  

Alternativ kann eine Kommune auf die o.g. steuernden Instrumente verzichten. In diesem Fall ist die Windener-
gienutzung als privilegierte Nutzung im Außenbereich nach § 35 BauGB im gesamten Außenbereich möglich. 
Dies führt häufig zu einer „Verspargelung“ der Landschaft. 

Um einer derartigen „Verspargelung“ zuvorzukommen, hat die Stadt Rheinbach eine rechtskräftige Konzentrati-
onszone für die Windenergie im  Flächennutzungsplan im Jahr 1999 ausgewiesen und nimmt durch den vorlie-
genden Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ - Neuaufstellung eine Feinsteuerung vor, die dem aktuellen Stand der 
Technik entspricht und der Windenergie mehr Entwicklungsmöglichkeiten verschafft. 

Damit macht die Stadt Rheinbach von der ihr zustehenden kommunalen Planungshoheit Gebrauch, die in der 
Landesverfassung NRW sowie im Grundgesetzt der Bundesrepublik Deutschland verankert ist. 

 

zu 2. Presseberichte BWE und CDU Fraktion 

Die vom Einwender genannten Presseberichte des BWE vom 29.01.2015 (www.wind-energie.de) und der CDU-
Fraktion vom gleichen Tag sind nicht Gegenstand des geführten Bauleitplanverfahrens und somit nicht abwä-
gungsrelevant. 

 

zu 3. Optische bedrängende Wirkung 

Gemäß dem Urteil OVG NRW 8 A 3726/05, Urteil vom 09.08.2006 ist bei Abständen von weniger als der zweifa-
chen Anlagengesamthöhe zwischen Windenergieanlage und schutzwürdiger Nutzung überwiegend mit einer 
optisch bedrängenden Wirkung zu rechnen. Bei Abständen von mindestens der dreifachen Anlagengesamthöhe 
ist i.d.R. keine optisch bedrängende Wirkung zu erwarten. Für den Bereich zwischen der zwei- und dreifachen 
Anlagengesamthöhe ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. 

Für die Ermittlung der Sondergebiete für die Windenergie wurde die 2,5-fache Anlagengesamthöhe ausgehend 
von einer 150 m-WEA angesetzt. Dadurch soll einerseits die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans gewährleistet 
werden und andererseits – im Sinne der planerischen Zurückhaltung - keine unnötige Einschränkung der Son-
dergebiete erfolgen.  

Der Nachweis darüber, dass keine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, ist im nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz auf Grundlage einer konkreten Anlagenplanung zu erbringen. 
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Eine optische bedrängende Wirkung von Windkraftanlagen wird nach der Rechtsprechung in der Regel ausge-
schlossen, wenn der Abstand zwischen den Anlagen und dem Wohnanwesen mehr als das dreifache der Ge-
samthöhe der Anlage beträgt.  

Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand zwischen den im Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ -Neuaufstellung 
festgesetzten Sondergebietsflächen zur Errichtung von Windenergieanlagen mit einer maximalen Gesamthöhe 
von 150 m und den Wohnanwesen der durch den Einwender vertretenen Personen bereits mehr als 1 km, so-
dass nicht davon auszugehen ist, dass innerhalb des Baufensters im Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ -
Neuaufstellung errichtete Windenergieanlagen eine im Sinne der Rechtsprechung optisch bedrängende Wirkung 
auf die jeweiligen Wohnanwesen auslösen werden. 

Windenergieanlagen erweisen sich nicht bereits dann als rücksichtslos, wenn sie von benachbarten Grundstü-
cken aus ganz oder teilweise wahrgenommen werden, sondern sie müssen in ihren optischen Auswirkungen ein 
Ausmaß erreichen, das einem Nachbarn nicht mehr zugemutet werden kann. 

 

zu 4. Fürsorge-  und Vorsorgepflicht Stadt Meckenheim 

Die Fürsorge – und Vorsorgepflicht der Stadt Meckenheim ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung der Stadt 
Rheinbach über die der Rat der Stadt Rheinbach im Rahmen der Abwägung entscheiden kann. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans 65 „Bremeltal“ werden alle geltenden Rechtsvorschriften und Regelwer-
ke beachtet, insbesondere jene, die den Menschen vor erheblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit und das Wohlbefinden schützen sollen. Die Übernahme von erheblich größeren Vorsorgeabständen wie es 
in anderen Bundesländern und im Ausland zum Teil praktiziert wird, wird als nicht erforderlich und sachgerecht 
betrachtet. Dadurch würde der substantielle Raum für die Windenergie in unverhältnismäßiger Weise einge-
schränkt. Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen ist entsprechend der späteren BImSch-Genehmigung durch 
die zuständige Immissionsschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises zu überwachen. 

 

zu 5. Artenschutz 

Die methodische Durchführung der Kartierungen sowie die Auswahl der relevanten Vogelarten wurden gemäß 
NRW Leitfaden (Stand 2013) sowie in Ableitung vorhandener Daten und Hinweise durchgeführt. Brutvorkommen 
und Hinweise auf mögliche Vorkommen planungsrelevanter und WEA-empfindlicher Arten wurden vor Beginn der 
Geländearbeiten mit der Fachbehörde abgestimmt und bei den Bearbeitungen beachtet.  

Die zu Beginn der Kartierungen bekannten Brutplätze des Rotmilans befinden sich außerhalb der Abstandrege-
lung von mindestens 1.000 m. Nur innerhalb dieser Radien sind erhöhte Tötungsrisiken zu erwarten, es sei denn 
es kann durch die Raumnutzung eindeutig belegt werden, dass die Hauptflugrouten zwischen Brutplatz und Nah-
rungshabitate nicht über geplante WEA-Standorte führen. Die Brutreviere im Kottenforst und am Tomberg liegen 
in mindestens 2.000 m Entfernung zu den Planungen. Beobachtungen zur Raumnutzung im Plangebiet konnten 
zudem keine Hauptnahrungsbereiche für den Rotmilan belegen. 

Der Wanderfalke als WEA-empfindliche Art wurde in dem ASF berücksichtigt und zum Schutz der Art eine CEF-
Maßnahme vorgeschlagen 

Der Wohnort/Fundort der Schleiereule oder des Turmfalken befindet sich knapp außerhalb des 1.000 m-
Untersuchungsraumes (siehe z.B. Karte 1 der ASP). Beide Arten sind in NRW gemäß Leitfaden nicht WEA-
empfindlich. Der Turmfalke wurde auf Grund der eigenen Nachweise im Text des Artenschutzrechtlichen Fach-
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beitrages (AFB) bereits betrachtet, ebenso der Rotmilan, die ziehende Gänse und Kraniche sowie die Fleder-
mausvorkommen. Aus den Hinweisen der werden keine neuen artenschutzrechtlichen Beurteilungen erforderlich.  

Die lokale Population des Mäusebussards ist auf Kreisebene oder Naturraumebene anzusetzen. Insofern kann 
die Population der häufigen und ungefährdeten sowie in einem günstigen Erhaltungszustand befindliche Art bei 
möglichen Verlusten von Einzelindividuen nicht betroffen sein.  

Die brütende Graugans oder Neozoen (z.B. Kanadagans) gehören nicht zu den WEA-empfindlichen Arten in 
NRW. Artenschutzrechtliche Konflikte lassen sich für diese Arten nicht ableiten.  

Insbesondere zu den Fledermausvorkommen wurden erstmalig umfassende Untersuchungen im Raum durchge-
führt und erforderliche vorsorgende Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Fledermäuse beschrieben. Hierzu 
gehört auch ein Gondelmonitoring mit Abschaltalgorithmen, das wissenschaftlich zum Schutz der Flugbewegun-
gen in Gondelhöhe erarbeitet wurde und bei der LANUV und dem MKULNV anerkannt ist. Somit sind keine signi-
fikant erhöhten Schlagrisiken zu prognostizieren. 

Das Phänomen des Kranichzuges ist durch ornithologische Sammelberichte und alljährliche Beobachtungen in 
Nordrhein-Westfalen und im Bundesgebiet bekannt. Alljährlich finden die Hin- und Rückzüge quer über Deutsch-
land statt (vgl. Abb. S.40 im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag). Gemäß Leitfaden zeigt der Kranich Meidever-
halten gegenüber WEA und wurde als WEA-empfindliche Art eingestuft. Er reagiert insbesondere in Brutgebieten 
empfindlich gegenüber den Betrieb von WEA, die es im Umfeld von Rheinbach und Meckenheim nicht gibt. Re-
gelmäßig genutzte Schlafplätze des Kranichs auf dem Vogelzug, die im Umfeld von Rheinbach und Meckenheim 
nicht vorhanden sind, sollten ebenfalls mit einem großen Puffer gegenüber WEA-Planungen freigehalten werden 
(3.000 m Vorschlag LAGVSW 2007). Dies gilt ebenfalls für Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungs-
gebieten sowie für überregional bedeutsame Zugkonzentrationskorridore. Beides trifft für den Raum Rheinbach 
und Meckenheim für den Kranich und andere Zugvogelarten nicht zu. Ein erhöhtes Schlagrisiko ist nicht abzulei-
ten, da der Kranich als Breitbandzieher über alle Teile NRWs hinwegfliegt. 

 

Die Auswirkungen auf den Artenschutz, hier insbesondere die Avifauna und Fledermäuse, sind im artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag detailliert untersucht worden. Die Untersuchung basiert auf umfangreichen Kartierungen, 
die alle WEA-empfindlichen Arten umfasst Das Kartierprogramm wurde mit der Unteren Landschaftsbehörde des 
Rhein-Sieg-Kreises abgestimmt. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist als Anlage der Begründung beigefügt. 
Er kommt zu dem Ergebnis, dass geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen möglich sind, unter 
deren Anwendung keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Bewertungsmaßstab ist 
dabei stets die Signifikanz für die Population und nicht für das Individuum.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen werden in dem vorliegenden, einfachen Bebauungsplan nicht 
festgesetzt, da weder die Anlagenzahl, -typ und -standort festgesetzt werden. Die Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen sind jedoch abhängig von den vorgenannten Parametern. Im nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgt eine artenschutzrechtliche Prüfung mit Festlegung der 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf Grundlage einer konkreten Anlagenplanung.  

Da eine Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten ist, steht der Belang Arten-
schutz der Windenergienutzung im Plangebiet, und somit der Vollziehbarkeit des Bebauungsplanes, nicht entge-
gen. 

 

zu 6. Höhenbeschränkung 50 m 

Die rechtskräftige Konzentrationszone der Stadt Rheinbach für die Windenergie wurde bereits im Jahr 1999 im 
Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach dargestellt. Mit einer Höhenbegrenzung auf 50 m Gesamthöhe, die 
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der bisherige Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ vorsieht, wird die Windenergie am Standort deutlich einge-
schränkt. Die Leistung von 50 m hohen WEA-Anlagen liegt um ein Vielfaches unter der Leistung von Windener-
gieanlagen mit einer Höhe von 150 m. Dieser Bebauungsplan ist deshalb den aktuellen Erfordernissen der Wind-
energienutzung anzupassen. Dazu zählt insbesondere die Aufhebung der bestehenden Höhenbegrenzung, um 
der Windenergie mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Bei der Windenergie handelt es sich um eine privilegierte Nutzung gemäß § 35 Baugesetzbuch, die überall dort 
möglich ist, wo keine öffentlichen Belange entgegenstehen, sofern eine Kommune nicht von dem steuernden 
Instrument der Konzentrationszonendarstellung Gebrauch macht. Um eine „Verspargelung“ der Landschaft zu 
verhindern hat die Stadt Rheinbach in ihrem Flächennutzungsplan eine Konzentrationszone ausgewiesen, die 
über den Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ - Neuaufstellung feingesteuert werden soll. Dabei muss der Wind-
energie substantiell Raum verschafft werden.  

Die Aussage des Einwenders, dass der faktische Ausbau der Windenergie die bisher getroffene Rechtsprechung 
überholt habe, ist nicht richtig. Die bisherige Rechtsprechung gilt nach wie vor. 

 

zu 7. Gebietsstatus des Plangebiets 

Der Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ - Neuaufstellung setzt als Gebietsstatus drei Sondergebiete für Windener-
gie (SO Wind 65/1, SO Wind 65/2 und SO Wind 65/3) gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO fest und kein Industriegebiet 
gemäß § 9 Abs. 1 BauNVO. 

 

zu A. KlimaSchG NRW und KlimaSchPlan NRW - Klarstellung 

Bei der Energiewende handelt es sich um ein bundes- und landespolitisches Ziel, das den Ausbau erneuerbarer 
Energien, wozu auch die Windenergie zählt, vorsieht und an der sich jede Kommune zu beteiligen hat.  

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt den CO²-Ausstoß bis zum Jahre 2020 um 25 % und bis 
zum Jahre 2050 um mindestens 80 % zu reduzieren. Dies bedingt u. a. eine Steigerung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien. Die Windenergie ist eine der tragenden Säulen der erneuerbaren Energien. Nach dem 
Willen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen soll der Anteil der Windenergie von heute 2 bzw. 3 % an 
der Stromerzeugung auf mindestens 15 % im Jahre 2020 ausgebaut werden. Diese Zielsetzung soll zum einen 
durch das Repowering, den Ersatz alter Anlagen durch neuere leistungsstärkere Anlagen erreicht werden. Zum 
anderen kann es in der Regionalplanung und im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 3 
Baugesetzbuch auch erforderlich sein, neue Bereiche für die Windenergienutzung bzw. Konzentrationszonen für 
die Windenergienutzung auszuweisen. 

Zu I – Windenergieanlagen erbringen keinen Vorteil durch klimarelevante CO²-Minderungen 

Die vom Einwender genannten übergeordneten politischen Themen der Energiewende und ihrer Umsetzung sind 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65 
„Bremeltal“. 

Bei der Energiewende handelt es sich um ein bundes- und landespolitisches Ziel, das den Ausbau erneuerbarer 
Energien, wozu auch die Windenergie zählt, vorsieht und an der sich jede Kommune zu beteiligen hat. Die Stadt 
Rheinbach möchte dem Ziel gerecht werden und im Sinne einer rechtssicheren Planung der Windenergie sub-
stantiell Raum verschaffen. 
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Für die Stadt Rheinbach besteht die Möglichkeit die Windenergie räumlich durch die Ausweisung von Konzentra-
tionszonen für die Windenergie im Flächennutzungsplan und ggf. durch weitere Feinsteuerung im Bebauungs-
plan an einer oder mehreren Stellen im Gemeindegebiet zu konzentrieren und dadurch einen Ausschluss der 
Windenergie im übrigen Gemeindegebiet zu bewirken. Sofern von diesem Instrument Gebrauch gemacht wird, 
muss der Windenergienutzung substantiell Raum verschafft werden.  

Alternativ kann eine Kommune auf die o.g. steuernden Instrumente verzichten. In diesem Fall ist die Windener-
gienutzung als privilegierte Nutzung im Außenbereich nach § 35 BauGB im gesamten Außenbereich möglich. 
Dies führt häufig zu einer „Verspargelung“ der Landschaft. 

Um einer derartigen „Verspargelung“ zuvorzukommen, hat die Stadt Rheinbach eine rechtskräftige Konzentrati-
onszone für die Windenergie im Jahr 1999 im Flächennutzungsplanes ausgewiesen und nimmt durch den vorlie-
genden Bebauungsplan Nr. 65 „Bremelatal“ Neuaufstellung eine Feinsteuerung vor, die dem aktuellen Stand der 
Technik entspricht und der Windenergie mehr Entwicklungsmöglichkeiten verschafft. 

Damit macht die Stadt Rheinbach von der ihr zustehenden kommunalen Planungshoheit Gebrauch, die in der 
Landesverfassung NRW sowie im Grundgesetzt der Bundesrepublik Deutschland verankert ist. 

zu II. Ziffer 1. bis 8. Durch den Betrieb von WEA wird kein CO² gemindert 

Das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) ist das erste internationale und mittlerweile größte Han-
delssystem für Treibhausgase. Das sind diejenigen gasförmigen Bestandteile in der Atmosphäre, sowohl natürli-
chen wie anthropogenen Ursprungs, welche thermische Infrarotstrahlung absorbieren und wieder ausstrahlen. 
Diese Eigenschaft verursacht den Treibhauseffekt. Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O), 
Methan (CH4) und Ozon (O3) sind die Haupttreibhausgase in der Erdatmosphäre. Außerdem gibt es eine Viel-
zahl von ausschließlich vom Menschen produzierten Treibhausgasen in der Atmosphäre, wie die Halogenkoh-
lenwasserstoffe und andere chlor- und bromhaltige Substanzen. 

Nach: IPCC (2007): Klimaänderung 2007. Synthesebericht: 

„Treibhausgas-Emissionsberechtigungen. 2003 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen 
Union (EU) beschlossen, wurde es 2005 eingeführt. Neben den heute 28 EU-Mitgliedstaaten haben sich auch 
Norwegen, Island und Liechtenstein dem EU-Emissionshandel angeschlossen.  

Im EU-ETS werden die Emissionen von europaweit rund 12.000 Anlagen der Energiewirtschaft und der energie-
intensiven Industrie erfasst. Zusammen verursachen diese Anlagen fast die Hälfte aller Kohlendioxidemissionen 
in Europa, was rund 8 Prozent der globalen Kohlendioxid-Emissionen entspricht. Darüber hinaus nehmen seit 
2012 über 2.500 Luftverkehrsbetreiber aus aller Welt am Emissionshandel teil.  

Das EU-ETS funktioniert nach dem Prinzip des sogenannten Cap & Trade. Eine Obergrenze (Cap) legt fest, wie 
viel Treibhausgasemissionen pro Handelsperiode von den emissionshandelspflichtigen Anlagen ausgestoßen 
werden dürfen. Eine entsprechende Menge an Emissionsberechtigungen (eine Berechtigung pro Tonne Emissio-
nen anderer Treibhausgase als Kohlendioxid (CO2) werden zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend ihrem 
globalen Erwärmungspotenzial in CO2-Äquivalente umgerechnet (CO2 = 1 Kohlendioxid-Äquivalent) wird den 
Anlagen entweder kostenlos zugeteilt oder sie müssen die notwendige Menge ersteigern. Die Emissionsberechti-
gungen können auf dem Markt frei gehandelt werden (Trade).“ 

Die vom Einwender genannten übergeordneten politischen Themen der Energiewende und ihrer Umsetzung sind 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65 
„Bremeltal“. Bei der Energiewende handelt es sich um ein bundes- und landespolitisches Ziel, das den Ausbau 
erneuerbarer Energien, wozu auch die Windenergie zählt, vorsieht und an der sich jede Kommune zu beteiligen 
hat. Die Stadt Rheinbach möchte diesem Ziel gerecht werden und macht von der ihr zustehenden kommunalen 
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Planungshoheit Gebrauch, welche in der Landesverfassung NRW sowie im Grundgesetzt der Bundesrepublik 
Deutschland verankert ist. 

 

zu B. kein öffentliches Interesse am Bau und Betrieb von Windanlagen, da nicht – mehr – innerhalb des Ausbau-
korridors des EEG vom 01.08.2014 

Der Ausbau der Windenergie als regenerative Energie liegt nach § 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien (EEG) im  - gesetzlich ausdrücklich festgelegten – öffentlichen Interesse. 

Die übergeordneten politischen Themen der Energiewende und ihrer Umsetzung sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65 „Bremeltal“. 

 

zu C. Immissonsschutz – Vorsorge und Fürsorgeplanung als öffentliche Pflichtaufgabe 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wurden alle geltenden Rechtsvorschriften und Regelwerke beachtet, 
insbesondere jene, die den Menschen vor erheblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das 
Wohlbefinden schützen sollen. 

Schallimmissionen 

Die Lärmlästigkeit ist durch subjektives Empfinden gekennzeichnet. Die Störung durch Geräusche wird durch 
eine Vielzahl von Elementen bestimmt, vor allem auch durch den Sympathiewert der Geräuschquelle. Daher wird 
auch der von Windenergieanlagen erzeugte Lärm je nach Einstellung des Betroffenen in seiner Störintensität 
unterschiedlich wahrgenommen. 

Diese subjektiven Merkmale entziehen sich einer „Mathematisierung“ durch Lärmwerte, für die Vollziehbarkeit 
eines Bebauungsplanes ist wesentlich, dass die auf seiner Grundlage zuzulassenden Vorhaben keine schädli-
chen Auswirkungen haben. 

Unter welchen Voraussetzungen die von Windenergieanlagen ausgehenden Geräuscheinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetztes schädlich sind, wird durch die Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm  - TA Lärm 1998 bestimmt. 

Die Vorschriften der TA Lärm 1998 sind wegen ihres normkonkretisierenden Inhalts wie ein Gesetz anzuwenden, 
dies hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 29. August 2007 entschieden [BVerwG 4 C 2.07]. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 1998 folgen grundsätzlich den Gebietsbezeichnungen der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) und sind einzuhalten.  

Die dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Schallprognosen wurden zeitgleich mit der Neuaufstellung der 
Bebauungspläne ab 2013 erarbeitet. Der Schalltechnische Bericht über die schalltechnische Kontingentierung 
der Kötter Consulting Engineers GmbH liegt mit Datum vom 24.06.2015 vor. Beiden Untersuchungen wurden 
Windenergieanlagen mit einer maximalen Gesamthöhe von 150 m zugrunde gelegt. Die Neubaugebiete mit ihren 
entsprechenden Gebietsausweisungen gemäß BauNVO wurden dabei ebenso berücksichtigt wie die vorhande-
nen Siedlungsgebiete.  

 

Die Schallimmissionen von Windenergieanlagen sind nach der TA Lärm zu beurteilen. Die generelle Eignung der 
Regelungen der TA Lärm für die von Windenergieanlagen verursachten Geräuschimmissionen wird in der Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichte und der Oberverwaltungsgerichte nicht ernsthaft in Frage gestellt.  
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In der TA Lärm sind die zulässigen Schallimmissionswerte für die unterschiedlichen Gebietskategorien geregelt. 
Eine Addition von Schallquellen, die nach anderen Regelwerken beurteilt werden (z.B. Straßenverkehrslärm) ist 
nicht zulässig. 

Windenergieanlagen sind nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu beurteilen. Die 

zulässigen Schallimmissionsrichtwerte nach TA Lärm sind abhängig von der Gebietskategorie der einzelnen 

Immissionsorte. Maßgebend für die Beurteilung ist stets der zulässige Immissionsrichtwert für die Nacht, da die-

ser niedriger bemessen ist als der Wert für den Tag.  

Tabelle Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

 

Die in der oben stehenden Tabelle nicht aufgeführten Wohnnutzungen im Außenbereich sind der Kategorie 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebieten zuzuordnen. Für sie ist somit ein Immissionsrichtwert von 45 dB(A) 

in der Nacht maßgebend. 

Die Schallimmissionsprognose wurde mittels der Software WindPro 2.9 durchgeführt. Für die Erstellung der 

Schallimmissionsprognose wurden für die verschiedenen untersuchten Anlagenhöhen marktgängige Anlagentyp 

zugrunde gelegt.  

a) Kategorie 100 m: Vensys 77, Nabenhöhe 61,5 m, Rotordurchmesser 76,8 m (1,5 MW, 101,7 dB(A) 95 

%-Wert der Nennleistung ohne Sicherheitszuschlag) 

b) Kategorie 125 m: Enercon E-82 E2, Nabenhöhe 85,0 m, Rotordurchmesser 82,0 m (2,0 MW, 104,0 

dB(A) 95 %-Wert der Nennleistung ohne Sicherheitszuschlag) 

c) Kategorie 150 m: Nordex N117, Nabenhöhe 91,0 m, Rotordurchmesser 116,8 m (2,4 MW, 105,0 dB(A) 

95 %-Wert der Nennleistung ohne Sicherheitszuschlag) 

d) Kategorie 175 m: Nordex N117, Nabenhöhe 120,0 m, Rotordurchmesser 116,8 m (2,4 MW, 105,0 dB(A) 

95 %-Wert der Nennleistung ohne Sicherheitszuschlag) 

e) Kategorie 200 m: Enercon E-115, Nabenhöhe 135,4 m, Rotordurchmesser 115,7 m (3,0 MW, 106,5 

dB(A) 95 %-Wert der Nennleistung ohne Sicherheitszuschlag) 

In den verschiedenen Größenklassen sind auf dem Markt auch einzelne Anlagentypen mit deutlich geringeren 

Schallleistungspegeln verfügbar (z. B. Enercon TES E82). Um die Planung nicht auf bestimmte, wenige Anlagen-
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typen auszurichten und somit die Vollziehbarkeit des Bebauungsplans nicht darauf einzuschränken, wurden die 

o.g. Anlagentypen gewählt. 

Die Schallimmissionen sind abhängig von dem genauen Standort der WEA und sind im Rahmen der Genehmi-

gung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz anlagenspezifisch zu betrachten. 

Entsprechend des Hinweises des Rhein-Sieg-Kreises, Planungsamt 61.2 Regional- und Bauleitplanung aus sei-

ner Stellungnahme vom 11.12.2014 und in Abstimmung mit dem Dezernat 4, Amt für Technischen Umwelt-

schutz – Gewerblicher Umweltschutz des Rhein-Sieg-Kreises wurde in allen Schallprognoseberechnungen jeder 

WEA ein Sicherheitszuschlag von 2,5 dB(A) aufgeschlagen (sog. oberer Vertrauensbereich). Dieser Sicherheits-

zuschlag kann je nach Anlagentyp auch geringfügig niedriger liegen, sodass es sich bei den vorliegenden Schall-

prognosen um eine worst-case-Betrachtung handelt.  

Die verschiedenen Schallprognosen, die erstellt wurden, zeigen durchweg, dass es sich bei dem Reinen Wohn-

gebiet Siebenswinkel in Meckenheim um den kritischsten und somit für die Planung maßgebenden Immissionsort 

handelt. Dies ist in drei zusammenwirkenden Faktoren begründet. Erstens ist das Gebiet als Reines Wohngebiet 

gemäß § 3 BauNVO mit der nach TA Lärm höchsten, für den Geltungsbereich und dessen Umfeld maßgebenden 

Schutzkategorie (zulässiger Immissionsrichtwert 35 dB(A) nachts) belegt. Zweitens weist das Gebiet einen ver-

gleichsweise geringen Abstand zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 65 „Bremeltal“ - 

Neuaufstellung auf. Drittens sind bei der Beurteilung der Schallimmission von Windenergieanlagen alle Anlagen, 

die unter den Regelungsgehalt der TA Lärm fallen, kumulativ zu betrachten. Dazu zählen u.a. Gewerbebetriebe. 

Südlich des Reinen Wohngebietes „Siebenswinkel“ befindet sich ein großer Gewerbebetrieb. Angaben über die 

Schallemissionen dieses Gewerbebetriebes liegen nicht vor. Aus diesem Grund muss von einer worst-case-

Betrachtung ausgegangen werden. Danach wird angenommen, dass durch diesen Gewerbebetrieb der zulässige 

Immissionsrichtwert von 35 dB(A) im Reinen Wohngebiet „Siebenswinkel“ bereits ausgeschöpft wird.  

Für die Beurteilung der Windenergieanlagen und deren Schallimmissionen greift die Irrelevanzregelung gemäß 

Ziffer 3.2.1 Abs. 2 und 3 TA Lärm: 

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage ver-

ursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der 

Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte 

nach Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet“ (Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA 

Lärm). 

„Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, 

wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Dies kann auch 

durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagenbetreiber mit der Überwachungsbehörde erreicht 

werden“ (Ziffer 3.2.1 Abs. 3 TA Lärm). 

Die Regelungen der beiden Absätze gelten selbstständig und unabhängig voneinander, sodass es für die Zuläs-

sigkeit ausreichend ist, wenn eines der beiden Kriterien erfüllt ist. Im vorliegenden Fall ist insbesondere Ziffer 

3.2.1 Abs. 2 TA Lärm einschlägig. 

Nachtrag zu Anlage 4.2.8_Stellungnahme B 2.60



Eine Richtwertüberschreitung von weniger als 1 dB ist als irrelevant einzustufen, da sie vom menschlichen Gehör 

nicht wahrgenommen werden kann. 

Zu einer Zusatzbelastung von maximal 1 dB(A) kommt es, wenn der hinzukommende zusätzliche Immissionspe-

gel um mindestens 6 dB(A) unter dem zulässigen Immissionsrichtwert liegt. Für die Windenergieanlagen im Be-

reich der Reinen Wohngebietes Siebenswinkel ergibt sich daraus ein zulässiger Immissionswert von 29 dB(A) 

nachts (=> 35 dB(A) – 6 dB(A) = 29 dB(A)). Nach Erlasslage zur TA Lärm in NRW und Beschlusslage des LAI 

(Länderausschuss für Immissionsschutz) sind die ermittelten Beurteilungspegel mit einer Nachkommastelle an-

zugeben und vor dem Vergleich mit den Immissionsrichtwerten auf ganze dB(A) zu runden; dabei gilt die Run-

dungsregel der DIN 1333 (mathematische Rundung, d.h. Abrundung bei ≤ 0,4 , Aufrundung bei ≥ 0,5) [TAL 

MURL, LAI 5-2001]. Somit liegt der zulässige Immissionswert im Bereich des Reinen Wohngebietes Siebenswin-

kel bei 29,4 dB(A). 

Als Tagwert ergibt sich für das Reine Wohngebiet Siebenswinkel ein zulässiger, zusätzlicher Immissionswert 

durch die Windenergieanlagen von 44 dB(A) (=> 50 dB(A) – 6 dB(A) = 44 dB(A)).   

Die verschiedenen Schallprognoseszenarien zeigen, dass bei allen Anlagenkonfigurationen, die den zulässigen 

Immissionswert von 29,4 dB(A) nachts im Reinen Wohngebiet Siebenswinkel einhalten, auch die zulässigen 

Immissionsrichtwerte an allen anderen Immissionsorten eingehalten werden.   

Schallquellen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu beurteilen sind, wie bspw. Straßenverkehr, sind nicht zu 

den Schallemissionen der Windenergieanlagen zu addieren. 

Um eine gleichmäßige Nutzbarkeit der Sondergebiete in den unmittelbar benachbarten Bebauungsplänen der 
Städte Rheinbach und Meckenheim zu gewährleisten, wurden in den Bebauungsplänen immissionswirksame 
flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) festgesetzt. Der Nachweis, dass die Sondergebiete unter Anwen-
dung des IFSP der Windenergie substantiell Raum schaffen, wurde erbracht.  

Die Festsetzung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel gewährleistet die planungs-
rechtliche Berücksichtigung der gebietsbezogenen zulässigen Schallimmissionswerte unter Beachtung der Vor-
belastung im Sinne einer worst-case-Betrachtung. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind geeig-
net, die Anforderungen an den Immissionsschutz, insbesondere im Hinblick auf den Schutz und der Vorsorge 
gegen erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, zu erfüllen. 

Die Einhaltung der zulässigen Schallimmissionswerte unter Beachtung des IFSP ist im nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz anlagenspezifisch zu belegen. 

Infraschall 

Messungen verschiedener Landesumweltämter, auch des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), sowie von anerkannten Messinstituten haben vielfach belegt, dass von 

WEA zwar Infraschall ausgehen kann, dieser jedoch immissionsseitig deutlich unterhalb der Wahrnehmungs-

schwelle des Menschen liegt (Agatz, 2013: Windenergie Handbuch, 10. Ausgabe). Das LANUV beurteilt Infra-

schall von Windenergieanlagen insgesamt als nicht erheblich: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos “ (http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche 

/windenergie.htm). 
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Es gibt keinen wissenschaftlich gesicherten Hinweis darauf, dass von dem von Windenergieanlagen verursach-

ten Infraschall, der unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Gehörs liegt, eine Gesundheitsge-

fahr ausgeht. Es ergeben sich durch die vom Einwender beanstandete mögliche Belastung durch Infraschall 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Infraschallimmissionen 

von WEA unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen und dass Infraschall unterhalb der Wahrnehmungs-

schwelle keine schädliche Umwelteinwirkung darstellt (OVG Saarlouis 3 B 77/10 vom 04.05.10, VGH Kassel 9 B 

2936/09 vom 21.01.10, VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12). 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung im Rahmen der Erarbeitung eines 

Bebauungsplanes und des zugehörigen Umweltberichtes auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Methoden zurückgreifen darf. Die Umweltprüfung im Rahmen der Bauleitplanung und des Umweltbe-

richtes dient nicht dazu, auf dem Sektor der Umwelt neue, bisher unbekannte Kenntnisse zu erlangen oder gar 

Antworten auf in der Wissenschaft bisher noch ungeklärte Fragen zu finden.. Dies gilt sowohl für die anzuwen-

denden Prüfkategorien und –methoden allgemein als auch für die konkret zu untersuchenden Bereiche.“ [s.a. 

BVerwG, Urt. vom 21.03.1996] Die Umweltprüfung ist kein wissenschaftlicher Selbstzweck. Sie ist auch nicht als 

Suchverfahren konzipiert, das dem Zweck dient, Umweltauswirkungen aufzudecken, die sich der Erfassung mit 

den herkömmlichen Erkenntnismitteln entziehen. 

Aus dem Belang Infraschall ergeben sich auf Ebene des Bebauungsplans keine Einschränkungen für die Wind-

energienutzung. 

Optisch bedrängende Wirkung 

Gemäß dem Urteil OVG NRW 8 A 3726/05 Urteil vom 09.08.2006 ist bei Abständen von weniger als der zweifa-
chen Anlagengesamthöhe zwischen Windenergieanlage und schutzwürdiger Nutzung überwiegend mit einer 
optisch bedrängenden Wirkung zu rechnen. Bei Abständen von mindestens der dreifachen Anlagengesamthöhe 
ist i.d.R. keine optisch bedrängende Wirkung zu erwarten. Für den Bereich zwischen der zwei- und dreifachen 
Anlagengesamthöhe ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. 

Für die Ermittlung der Sondergebiete für die Windenergie wurde die 2,5-fache Anlagengesamthöhe ausgehend 
von einer 150 m-WEA angesetzt. Dadurch soll einerseits die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans gewährleistet 
werden und andererseits – im Sinne der planerischen Zurückhaltung - keine unnötige Einschränkung der Son-
dergebiete erfolgen.  

Der Nachweis darüber, dass keine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, ist im nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz auf Grundlage einer konkreten Anlagenplanung zu erbringen. 

Eine optische bedrängende Wirkung von Windkraftanlagen wird nach der Rechtsprechung in der Regel ausge-
schlossen, wenn der Abstand zwischen den Anlagen und dem Wohnanwesen mehr als das dreifache der Ge-
samthöhe der Anlage beträgt.  

Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand zwischen den im Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ - Neuaufstellung 
festgesetzten Sondergebietsflächen zur Errichtung von Windenergieanlagen mit einer maximalen Gesamthöhe 
von 150 m und den Wohnanwesen der Betroffenen, die durch den Einwender vertreten werden bereits mehr als 
1 km, so dass nicht davon auszugehen ist, dass innerhalb der Baufenster errichtete Windenergieanlagen eine im 
Sinne der Rechtsprechung optisch bedrängende Wirkung auf die Wohnanwesen der durch den Einwender vertre-
tenen Betroffenen auslösen wird. 

Windenergieanlagen erweisen sich nicht bereits dann als rücksichtlos, wenn sie von benachbarten Grundstücken 
aus ganz oder teilweise wahrgenommen werden, sondern sie müssen in ihren optischen Auswirkungen ein Aus-
maß erreichen, das einem Nachbarn nicht mehr zugemutet werden kann. 
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zu D. Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiete und Artenschutz  

Die hier vorgebrachten Ausführungen haben keinen erkennbaren Bezug zu dem vorliegenden Bebauungsplan-
Entwurf Rheinbach Nr. 65 – „Neuaufstellung“ 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Klarstellung 

Die Auswirkungen auf den Artenschutz, hier insbesondere die Avifauna und Fledermäuse, sind im artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag detailliert untersucht worden. Die Untersuchung basiert auf umfangreichen Kartierungen, 
die alle WEA-empfindlichen Arten umfasst Das Kartierprogramm wurde mit der Unteren Landschaftsbehörde des 
Rhein-Sieg-Kreises abgestimmt. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist als Anlage der Begründung beigefügt. 
Er kommt zu dem Ergebnis, dass geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen möglich sind, unter 
deren Anwendung keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Bewertungsmaßstab ist 
dabei stets die Signifikanz für die Population und nicht für das Individuum.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen werden in dem vorliegenden, einfachen Bebauungsplan nicht 
festgesetzt, da weder die Anlagenzahl, -typ und -standort festgesetzt werden. Die Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen sind jedoch abhängig von den vorgenannten Parametern. Im nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgt eine artenschutzrechtliche Prüfung mit Festlegung der 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf Grundlage einer konkreten Anlagenplanung.  

Da eine Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten ist, steht der Belang Arten-
schutz der Windenergienutzung im Plangebiet, und somit der Vollziehbarkeit des Bebauungsplanes, nicht entge-
gen.  

Lebensweise und Bestände: Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und 

Wäldern. Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern bevor-

zugt. Die Nahrungsflüge finden überwiegend in einer Distanz von etwa drei Kilometer vom Horst entfernt statt, 

können aber bis zu sechs maximal bis 15 Kilometer entfernt sein. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbe-

ständen, an Waldrändern, aber auch in kleineren Feldgehölzen (1-3 ha und größer). Rotmilane gelten als ausge-

sprochen reviertreu und nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. Da etwa 65% des Weltbestandes vom Rot-

milan in Deutschland vorkommt, trägt das Land eine besondere Verantwortung für den Schutz der Art. In NRW ist 

die Art gefährdet, der Erhaltungszustand ist ungünstig. 

Vorkommen in den Untersuchungsräumen: Nach Angaben vorliegender Gebietsdaten wurde der Rotmilan in den 

Gebieten VB-K-5207-012 (Swistbach Talsystem zwischen Adendorf und Heimerzheim) und VB-K-5307-012 

(Waldflächen südlich von Rheinbach) beobachtet. Im Bereich des FFH-Gebietes „Laubwald südlich Rheinbach“ 

und im Vogelschutzgebiet „Kottenforst-Waldville“ wurde die Art als Brutvogel nachgewiesen. Diese Schutzgebiete 

befinden sich in 1,6 bis 2,5 km Entfernung zu den Plangebietsgrenzen. 

Innerhalb des U500 und U1.000 des westlichen Plangebietes der Stadt Rheinbach wurde der Rotmilan einmalig 

im Sommer 2014 während der Brutzeit überfliegend und kreisend beobachtet. Im Frühjahr 2014 wurde er zudem 

vereinzelt im Süden von Flerzheim sowie in der Nähe von Klein Altendorf registriert. Eine Brut oder ein Brutver-

dacht konnte im gesamten Untersuchungsraum bis in eine Entfernung von 1.000 m nicht bestätigt werden. 

Einschätzungen der Auswirkungen und Konflikte: Die Empfehlungen der LAG-VSW (2007) und den Vorgaben für 

NRW (Leitfaden NRW, MKUNLV & LANUV 2013) zu Abstandsregelungen für WEA zu Brutplätzen des Rotmilans 

umfassen einen potenziellen Beeinträchtigungs- und damit vertieften Untersuchungsbereich von einem Kilometer 
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um den Horst. Brutnachweise liegen jedoch innerhalb oder randlich des Untersuchungsraumes (U1.000) zu den 

Bauleitplangebieten nicht vor. 

 

Zu E. Wirtschaftliche Überlegungen und Höhenbegrenzung 

Die rechtskräftige Konzentrationszone der Stadt Rheinbach für die Windenergie wurde bereits im Jahr 1999 im 

Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach dargestellt. Mit einer Höhenbegrenzung auf 50 m Gesamthöhe, die 

der bisherige Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ vorsieht, wird die Windenergie am Standort deutlich einge-
schränkt. Die Leistung von 50 m hohen WEA-Anlagen liegt um ein Vielfaches unter der Leistung von Windener-

gieanlagen mit einer Höhe von 150 m. Dieser Bebauungsplan ist deshalb den aktuellen Erfordernissen der Wind-

energienutzung anzupassen. Dazu zählt insbesondere die Aufhebung der bestehenden Höhenbegrenzung, um 

der Windenergie mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Ein erster Indikator für die Wirtschaftlichkeit eines Standortes ist die Windhöffigkeit. Eine gute Windhöffigkeit für 

einen Standort liegt bei etwa 6 m/s. Bei den 150 m-WEA beträgt die mittlere Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe 

5,8 m/s, bei den 100 m-WEA liegt sie bei 5,3 m/s. Es ist darauf hinzuweisen, dass durch die höheren Windge-

schwindigkeiten bei größeren WEA die Erträge zunehmen, jedoch auch die Investitionskosten gegenüber kleinen 

WEA steigen. Somit müssen kleinere WEA mit geringeren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in Naben-

höhe nicht zwangsläufig unwirtschaftlich sein, insbesondere wenn sie für Schwachwindverhältnisse entsprechend 

ausgelegt sind. 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung dient der Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans. Nach den getroffenen An-

nahmen ist für 150 m-WEA die höchste Wirtschaftlichkeit zu erwarten. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für 

niedrigere WEA fallen schlechter aus und würden bei entsprechender Höhenbeschränkung die Vollzugsfähigkeit 

des B-Plans in Frage stellen. Die Errichtung und der Betrieb von kleineren WEA sind einem potenziellen Betrei-

ber unbenommen, sofern sich diese für ihn als wirtschaftlicher darstellen sollten. Die im Plangebiet herrschenden 

Windgeschwindigkeiten sprechen ebenfalls gegen eine Höhenbeschränkung von weniger als 150 m. 

Der Nachweis, dass Windenergieanlagen innerhalb der Sondergebiete grundsätzlich wirtschaftlich betrieben 

werden können, ist geführt worden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf angenommenen WEA-Typen. 

Die angenommenen Kosten entsprechen Herstellerangaben bzw. marktüblichen Werten. Die Erlöse ergeben sich 

aus den Ertragsberechnungen, die wiederum mit Software WindPro 2,9 berechnet wurden, sowie den Vergü-

tungsregelungen des EEG 2014. Die höchste Wirtschaftlichkeit ist für Anlagen mit der höchsten zulässigen Ge-

samthöhe (150 m) zu erwarten. Maßgebend für die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans ist der erbrachte 

Nachweis, dass der wirtschaftliche Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb des Bebauungsplangebietes 

grundsätzlich möglich ist. Eine exakte betriebswirtschaftliche Kalkulation ist auf Ebene des einfachen Bebau-
ungsplans weder möglich noch erforderlich.  

Der Einwender vertritt die Meinung, dass der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 65 „Bremeltal“ aus dem Jahr 

2004 keine Höhenbegrenzung vorsieht. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Bebauungsplan eine Höhenbegren-

zung von 50 m (Rotorblattspitze) vorsieht. 

 

zu F. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Pflicht. 

Auf Grund des geltenden Erlasses für Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die 

Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) Gem. RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt Land-

wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Az. VIII2 – Winderlass) u. d. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bau-
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en, Wohnen und Verkehr (Az. X A 1 – 901.3/202) u. d. Staatskanzlei (Az. III B 4 – 30.55.03.01) vom 11.07.2011 

ist gemäß Ziffer 5.1.2 – Umweltverträglichkeitsprüfung – für Windfarmen mit 3 bis 5 Anlagen eine standortbezo-

gene Vorprüfung und mit 6 bis 19 Anlagen eine allgemeine Vorprüfung erforderlich, ob wegen möglicher nachtei-

liger erheblicher Umweltauswirkungen eine UVP erforderlich ist. Bei 20 und mehr Anlagen innerhalb einer Wind-

farm ist immer eine UVP erforderlich. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass durch den vorliegenden Bebauungsplan noch nicht die 

konkrete Handlung, nämlich die Errichtung von Windenergieanlagen zugelassen wird. Dem Bebauungsplan ist 

noch das Genehmigungsverfahren nachgeordnet, in dem weitere Prüfungen auf der Grundlage einer konkreten 

Anlagenplanung erfolgen. 

Die Frage der Umweltvertäglichkeitprüfung wird daher im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach Bun-

desimmissionsschutzgesetz geklärt. 

 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 65 „Bremeltal“ – Neuaufstellung wurden alle geltenden Rechtsvor-

schriften und Regelwerke beachtet, insbesondere jene, die den Menschen vor erheblichen Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden schützen sollen 

Zum vorliegenden Bebauungsplan ist ein Umweltbericht sowie ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Stufe II 

erstellt worden.  

 

zu G. Enteignungsgleicher Eingriff durch Wertverluste der Immobilien 

Bei der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65 „Bremeltal“ wurden auch die, für die Meckenheimer Wohn-

gebiete planungsrechtlich zu beachtenden Belange an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Sicher-

heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung berücksichtigt. 

Die der Schallprognose zugrunde zu legende planungsrechtliche Einordnung des Meckenheimer Wohngebietes 

„Sonnenseite“ erfolgte nach der festgesetzten Nutzungsart des für diesen Bereich rechtskräftigen Bebauungs-

plans der Stadt Meckenheim. 

Gemäß Bayerischem Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 16.02.2009 – 13-VII-07 ist eine Eigentumsver-

letzung nicht erkennbar, wenn eine Wertminderung eines Grundstückes durch einen Bebauungsplan und die 

aufgrund des Bebauungsplan mögliche Bebauung des Nachbargrundstückes [im vorliegenden Fall die Errichtung 

und der Betrieb von Windenergieanlagen] geltend gemacht wird. Selbst wenn der Wert des Grundstücks sinken 
sollte, liegt darin keine Verletzung der Eigentumsgarantie. 

Das Grundeigentum ist durch die Situation geprägt, in die es hineingestellt ist. Ein Grundstück kann aus Sicht des 

Eigentumsgrundrechts sowohl situationsbelastet als auch situationsbegünstigt sein. Es gehört nicht schlechthin 

zur Rechtsstellung eines Grundstückseigentümers, dass die Art der zulässigen Nutzung des Nachbargrundstü-

ckes nicht in einer von ihm als nachteilig empfunden Weise verändert wird. Demgemäß umfasst die verfas-

sungsmäßige Eigentumsgarantie nicht den Schutz dagegen, dass durch die Bauplanung die Nutzbarkeit anderer 

Grundstücke geändert wird. Grundsätzlich gewährleistet das Eigentumsgrundrecht nicht die Aufrechterhaltung 

bloßer Lagevorteile.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Systematik, die Windkraftanlagen im Außenbereich bevorzugt 

zuzulassen (§ 35 Baugesetzbuch), vorprogrammiert, dass das Landschaftsbildbild durch solche Anlagen verän-

dert und beeinträchtigt wird und mit der gewollten Nutzung der Windenergie notwendigerweise gewisse Belas-

tungen des Wohnens im Außenbereich und an den Ortsrändern verbunden sind. 
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Eine Verletzung des Eigentumsgrundrechts kommt nur dann in Frage, wenn ein Bebauungsplan Nutzungen fest-

setzt, die die vorgegebene Grundstückssituation nachhaltig verändern und dadurch die Nachbargrundstücke 

schwer und unerträglich treffen. Es ist nicht ersichtlich, dass derartige Nachteile im vorliegenden Fall gegeben 

sein könnten. 

Die Vermarktungspraxis von Baugrundstücken in Meckenheim ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung und auch 

kein Belang, über den der Rat der Stadt Rheinbach im Rahmen der Abwägung zur Planaufstellung des Bebau-

ungsplanes Rheinbach Nr. 65 „Bremeltal“ – Neuaufstellung beschließen kann. 

 

 

In der planerischen Abwägung sind nur solche Belange zu berücksichtigen, deren Betroffenheiten mehr 

als geringfügig, in ihrem Eintritt zumindest wahrscheinlich und als abwägungsbeachtlich erkennbar sind. 

Private Belange sind in der Abwägung nur zu berücksichtigen, wenn die Belange in der konkreten Pla-

nungssituation einen städtebaulich relevanten Bezug haben. Bei den aufgeworfenen energiepolitischen 

Fragestellungen wurde die städtebauliche Relevanz bereits auf Bundesebene entschieden, nämlich in-

dem Vorhaben, die der Nutzung von Windenergie dienen, planungsrechtlich eine Privilegierung im Au-

ßenbereich zugewiesen wurde (§ 35 Baugesetzbuch). 

Die Bedenken und Hinweise des Einwenders werden zur Kenntnis genommen, sie führen jedoch nicht zur 

Änderung des Bebauungsplan-Entwurfes, da eine erhebliche Beeinträchtigung der schutzwürdigen Inte-

ressen des Einwenders durch die vorliegende Planung nicht erkennbar ist. Die in der Begründung und im 

Umweltbericht dargelegten fachlichen Inhalte werden als ausreichend erachtet, um die im Rahmen der 

Abwägung von privaten mit öffentlichen Belangen getroffenen Festsetzungen zu rechtfertigen. 

Der Anregung, das Bebauungsplanverfahren einzustellen, um das Plangebiet in dem rechtlichen Zustand 

zu belassen, wie es sich derzeit darstellt, wird nicht gefolgt, da die mit der Aufstellung des Bebauungs-

planes verfolgten Ziele (vgl. Kap. 1.4 der Bebauungsplanbegründung) höher gewichtet werden als die 

vom Einwender geltend gemachten Belange. 
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